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B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

des Innenausschusses

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 5/1758 -

Thüringer Gesetz zur Neufassung und zur Änderung po-
lizeiorganisatorischer Regelungen

Berichterstatter: Abgeordneter Gumprecht

Beratungen:

Durch Beschluss des Landtags vom 11. November 2010 ist der Ge-
setzentwurf an den Innenausschuss überwiesen worden. Der Innen-
ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 15. Sitzung am 3. De-
zember 2010, in seiner 16. Sitzung am 7. Dezember 2010, in seiner 
17. Sitzung am 21. Januar 2011 und in seiner 30. Sitzung am 7. Okto-
ber 2011 beraten. Der Innenausschuss hat zu dem Gesetz entwurf ein 
schriftliches und ein mündliches Anhörungsverfahren durchgeführt.

Beschlussempfehlung:

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) § 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Das für die Polizei zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
nach Anhörung des für die Polizei zuständigen Landtagsaus-
schusses den Sitz der Behörden und Dienst stellen nach den Ab-
sätzen 2 und 3 durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Das für 
die Polizei zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Aufgaben 
der Behörden und Dienststellen nach den Absätzen 2 und 3 so-
wie den Übergang der Verfahren durch Rechtsverordnung näher 
zu bestimmen."

b) Dem § 14 wird folgender § 15 angefügt:

"§ 15 
Übergangsbestimmung

Die Umsetzung des § 1 Abs. 2 Nummer 4 betreffend die Auto-
bahnpolizeiinspektion und des § 5 Abs. 3 hat spätestens bis zum 
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31. Dezember 2012 zu erfolgen. Bis zur Umsetzung im Sinne des 
Satzes 1 bestehen die Verkehrspolizeiinspektionen fort."

2. In Artikel 4 werden die Worte "den Landespolizeidirektor" durch die 
Worte "den Präsidenten der Landespolizeidirektion" ersetzt.

3. Nach Artikel 8 wird folgender Artikel 9 eingefügt:

 "Artikel 9
 Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes

In der Anlage 1 des Thüringer Besoldungsgesetzes vom 24. Juni 2008 
(GVBl. S. 134, 148), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22. September 2011 (GVBl. S. 233) sowie Artikel 2 und 3 des Geset-
zes vom 22. September 2011 (GVBl. S. 235) geändert worden ist, 
wird die Besoldungsordnung B wie folgt geändert:

1. In der Besoldungsgruppe B 2 wird das Amt 'Leitender Polizeidi-
rektor' gestrichen.

2. Die Besoldungsgruppe B 3 wird wie folgt geändert:

a) Das Amt 'Inspekteur der Polizei' wird gestrichen.

b) Dem Amt 'Präsident des Landesamts für Denkmalpflege und 
Archäologie' wird das Amt 'Vizepräsident der Landespolizei-
direktion' angefügt.

3. In der Besoldungsgruppe B 6 wird nach dem Amt 'Präsident der 
Landesfinanz direktion' das Amt 'Präsident der Landespolizeidi-
rektion' eingefügt."

4. Der bisherige Artikel 9 wird Artikel 10 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe "1. Januar 2012" durch die Angabe 
"1. Juli 2012" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe "1. September 2011" durch die Wor-
te "Tage nach der Verkündung" ersetzt.
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